
 

 

 

 

Sonderaktion 2022 mit Kibaz und Jolinchen - „Familientag für uns alle!“ 

 

Förderrichtlinien 

Antragstellung 

 Der Aktionszeitraum geht vom 01.04.2022 bis zum 31.12.2022. 

 Antragsberechtigt sind neben den NRW-Sportvereinen diesmal auch Stadt- und Kreissportbün-

de und Fachverbände mit eigenen Kibaz-Variationen.  

 Es können max. drei Anträge à 400 € gestellt werden.  

 Anträge am besten mit einem 3-4 wöchigem Vorlauf vor dem geplanten Termin stellen:  

 Mit der Antragstellung wird das voraussichtliche Datum des Aktionstages angegeben.  

 Die „Familientag für uns alle!“ beinhaltet immer mindestens die Durchführung eines Kibaz-

Parcours (10 Stationen). Welches Kibaz wird gemacht? 

 Die Anzahl der erwarteten Kinder bestimmt die Anzahl der Kibaz-Urkunden und der Kibaz-

Malbücher. (Diese werden mit zusammen mit dem restlichen Kibaz-Material zugeschickt). 

 Achtung! Für eine schnelle Bewilligung des Antrages ist darauf zu achten, dass alle Kreuze bei 

der rechtsverbindlichen Erklärung richtig gesetzt sind und die Körperschaftssteuer noch 

Gültigkeit hat. 

 Die Anträge werden nach Eingangsdatum im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-

mittel bewilligt. Es gilt das Prinzip „First come - First serve“! 

 Doppelförderungen sind nicht zulässig. Andere Veranstaltungen (z.B.1000x1000 LSB; Familien-

sonntage AOK; Starke Kids – Förderpreis AOK) müssen an unterschiedlichen Tagen stattfinden.  

 Mit der Bewilligung verweist die Sportjugend NRW den Antragstellenden an die zuständige AOK-

Regionalstelle (siehe Liste Regionalstellen) zur Kontaktaufnahme (siehe „So geht’s“). 

 

Der Maßnahmenzuschuss kann verwendet werden für: 

 Honorare der eingesetzten ÜL/Trainer*innen/Helfende, Miete für Räumlichkeiten oder Plätze, die 

ausschließlich für die Maßnahme angemietet werden abzgl. Eintrittsgelder, z.B. Schwimmbad) 

 Werbemittel (Flyer, Plakate, Anzeigenschaltung, etc.),  

 Ausleihe von Materialien,  

 Anschaffung aktionsbezogener Materialien (bis zu maximal 20% des Maßnahmenkostenzuschus-

ses), Verwaltungskosten, 

 Begründeter Mehraufwand zur Umsetzung der Hygiene- und Verhaltensregelungen, wie z.B. 

Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Absperrungsmaterialien, ggf. zusätzliches Personal. 

 

Nicht gefördert werden:  

 Investive Maßnahmen (bauliche Aktivitäten, Mobiliar, Großgeräte...)  

 Reise-/oder Fahrtkosten, Verpflegung und Getränke  

 Geschenke, Gutscheine, Pokale, Abzeichen, Sportbekleidung 

 

Verwendungsnachweis 

 Nach ordnungsgemäßer Durchführung senden die Antragstellenden spätestens 6 Wochen nach 

der Veranstaltung den Finanz-Verwendungsnachweis und den Rückmeldebogen an die Sport-

jugend NRW. Beide Formulare erhalten die Antragstellenden mit der Förderzusage (Bewilli-

gung) per Mail.  

 Die Sportjugend NRW prüft die eingereichten Unterlagen und stellt ggf. Rückforderungen (falls 

nicht die gesamte Fördersumme verausgabt werden konnte). 

 Können die Antragstellenden im Aktionszeitraum (Kalenderjahr bezogen) die Veranstaltung nicht 

durchführen, muss der Zuschuss an die Sportjugend NRW zurückerstattet werden.  


